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Von Heinz Bachmann

«Liegen bei einer Mitarbeiterin oder 

einem Mitarbeiter Mängel in der Leis-

tung oder im Verhalten vor, ist durch 

die Anstellungsbehörde eine begrün-

dete schriftliche Verwarnung auszu-

sprechen» (§14 Personalverordnung).

Anhaltende oder wiederholte Mängel 

gelten als Kündigungsgrund.

Im den Personalverbänden zur Ver-

nehmlassung vorgelegten Verord-

nungsentwurf waren eine ausführliche 

Begründung der Verwarnung und eine 

Anhörung des von einer Verwarnung 

bedrohten Mitarbeitenden durch die 

Anstellungsbehörde vorgesehen. Die-

se beiden Elemente, welche dazu ge-

eignet gewesen wären, Mitarbeitende 

vor unverhältnismässigen oder gar 

willkürlichen Kündigungen zu schüt-

zen, hat der Gesamtregierungsrat 

ohne nochmalige Konsultation der So-

zialpartner aus der nun regierten Per-

sonalverordnung entfernt. 

Auf weitere Vorschläge der Personal-

verbände, welche die Rechte der Ar-

beitnehmenden geschützt hätten, ist 

der Gesetzgeber nicht eingetreten. Er 

hat damit auf eindrückliche Weise do-

kumentiert, wie ernst es ihm mit der 

Absicht ist, «kein Juristenfutter» in der 

Personalgesetzgebung zu haben: Je 

weniger Rechte den Arbeitnehmenden 

nämlich in den gesetzlichen Grundla-

gen zugestanden werden, desto weni-

ger muss der Arbeitgeber im Falle einer 

angefochtenen Kündigung damit rech-

nen, dass ein Gericht das Arbeitgeber-

verhalten rügt. 

In den sozialpartnerschaftlichen Ge-

sprächen hat die Arbeitgeberseite im-

mer wieder betont, dass sie hinter den 

Grundsätzen der Verhältnismässigkeit 

und des Willkürverbots im öffentlichen 

Personalrecht stehe. Gesetze und Ver-

ordnungen sind dazu da, im Konflikt-

fall ein korrektes Verfahren sicherzu-

stellen. Mit den neuen Bestimmungen 

ist das aus LVB-Sicht nicht mehr unbe-

dingt gewährleistet. Natürlich werden 

auch mit den verschärften Kündigungs-

bestimmungen gute Schulleitungen 

und Schulräte nicht daran gehindert, 

nach wertschätzenden und fairen Ver-

fahrensgrundsätzen ihrer Personalfüh-

rungsaufgabe nachzukommen. Die Fra-

ge aus Arbeitnehmersicht muss aber 

lauten: Was, wenn Schulleitungen und 

Schulräte eine ungenügende oder gar 

inkorrekte Personalführung betreiben?

Sicherlich gibt es Tätigkeitsbereiche im 

Kantonsdienst, bei welchen Mängel in 

Leistung und Verhalten von Mitarbei-

tenden relativ objektiv beurteilt wer-

den können. So ist im Reinigungsdienst 

beispielsweise auf den ersten Blick 

feststellbar, ob die zugewiesenen Rei-

nigungsarbeiten auch tatsächlich und 

zum vorgeschriebenen Zeitpunkt aus-

geführt worden sind. Auch im techni-

schen Dienst lässt sich wohl feststellen, 

ob Aufträge sachgemäss erledigt sind. 

Die Beurteilung von Leistung und Ver-

halten der Lehrpersonen im Schul-

dienst ist demgegenüber nicht so ob-

jektiv möglich, denn in der Pädagogik 

gibt es zumeist mehrere Wege, die 

zum Ziel führen, und auf Lernerfolge 

wirken viele Faktoren ein, welche 

längst nicht alle dem Einfluss der Lehr-

personen unterliegen. Sollte eine 

Schulleitung einer Lehrperson Mängel 

in der Leistung oder im Verhalten vor-

werfen, so müsste erwartet werden, 

dass diese ausführlich beschrieben 

und begründet werden. Gerade diese 

Anforderung bietet eine gewisse Ge-

währ dafür, dass in der Personalfüh-

rung Verhältnismässigkeit gewahrt 

und Willkür ausgeschlossen bleibt. 

Nur wenn eine Lehrperson, der Män-

gel zur Last gelegt werden, die Gele-

genheit hat, ihre Sicht der Sachlage in 

einer Anhörung darzulegen, kann sich 

eine Anstellungsbehörde tatsächlich 

ein eigenes Bild machen und faire Per-

sonalentscheide fällen.  

Um Klarheit über die Haltung des kan-

tonalen Arbeitgebers in entscheiden-

den Personalführungsfragen zu erhal-

ten, werden die Personalverbände 

dem Regierungsrat, ihrem Sozialpart-

ner, die folgenden Fragen vorlegen:

  Müssen in der schriftlichen 

Verwarnung die dem Mitarbeiter/

der Mitarbeiterin zur Last ge-

legten Mängel in Leistung und/

oder Verhalten ausführlich 

beschrieben und begründet sein?

  Hat ein Arbeitnehmer/eine 

Arbeitnehmerin das Recht, von der 



Anstellungsbehörde zu den ihr zur 

Last gelegten Mängeln angehört 

zu werden, bevor diese eine 

allfällige Verwarnung ausspricht?

  Hat ein Arbeitnehmer/eine 

Arbeitnehmerin das Recht, sich zu 

dieser Anhörung von einer 

Vertrauensperson begleiten zu 

lassen?

  Und falls diese drei Kernfragen 

jeweils mit JA beantwortet werden 

sollten: Warum hat man das dann 

nicht so in der Verordnung 

festgehalten und damit für alle 

Anwender klar dargestellt, nach 

welchen Prinzipien in der Firma 

Baselland Personalführung 

ausgeübt werden soll?

Es ist bekannt, welche Grundhaltun-

gen in der Personalführung motivie-

rend und leistungssteigernd wirken. 

Man weiss andererseits auch, was der 

Motivation und der Leistung abträg-

lich ist und was letztlich zu einer «in-

neren Kündigung» führen kann: 

  Unzufriedenheit mit der Arbeits-

situation

  schlechtes Betriebsklima

  keine Möglichkeit der positiven 

Einflussnahme 

  fehlende Anerkennung,  

Kommunikation und Sinngebung

  intransparente Verantwort- 

lichkeiten

  unklare oder unerfüllbare  

Aufgabenstellungen

  Zeitdruck

  als ungerecht empfundene 

Leistungsbeurteilungen und 

Bewertung der Arbeitsergebnisse

  unnötige Bürokratisierung und 

Formalisierung

Setzt der Kanton das Commitment sei-

ner Belegschaft aufs Spiel? Das ist eine 

zentrale Frage, die sich nicht zuletzt 

auch daran entscheidet, ob für die Per-

sonalführung faire Spielregeln festge-

legt werden.  

Die BKSD könnte den im Entstehen 

begriffenen Schaden noch abwenden, 

indem sie in Form von Richtlinien oder 

einer Weisung die folgenden Kern-

punkte festlegt und damit elementare 

Erkenntnisse transparenter, wert-

schätzender Personalführung berück-

sichtigt:

  Mängel in der Leistung und im 

Verhalten sind detailliert zu 

beschreiben und eine allfällige 

Verwarnung muss ausführlich 

begründet werden;

  Die Anstellungsbehörde hat zu 

diesen Mängeln mit der beschul-

digten Lehrperson eine Anhörung 

durchzuführen;

  Zu dieser Anhörung durch den 

Schulrat kann die in Frage gestellte 

Lehrperson eine Vertrauensperson 

beiziehen.

Der LVB erwartet von der BKSD die 

Festschreibung von Standards für den 

personalrechtlichen Umgang mit Lehr-

personen, welchen Mängel in der Leis-

tung und/oder im Verhalten zur Last 

gelegt werden, und wird sich dafür 

einsetzen, dass solche Standards die 

genannten Kernpunkte beinhalten. 

Sollte die BKSD der oben beschriebe-

nen Forderung des LVB nicht nach-

kommen wollen, gilt es für alle Betei-

ligten, das Folgende zur Kenntnis zu 

nehmen: Einer der wesentlichsten 

Faktoren in der Ausgestaltung eines 

konstruktiven Arbeitsverhältnisses ist 

das Vertrauen. Jede Lehrperson muss 

für sich entscheiden, wie viel Vertrau-

en sie ihrer Schulleitung gegenüber 

haben kann. Durch die neuen perso-

nalrechtlichen Grundlagen ist die 

Macht in den kantonalen Betrieben 

neu verteilt. Die auf den 1.1.2013 in 

Kraft gesetzten Bestimmungen bieten 

im Konfliktfall für die Arbeitnehmen-

den kaum einen wirksamen Schutz. 

Darauf müsste man sich als Arbeitneh-

mer/Arbeitnehmerin einstellen, wenn 

der Arbeitgeber nicht bereit sein soll-

te, die für den Erhalt eines fairen An-

stellungsverhältnisses unbedingt er-

forderlichen Standards aufzunehmen.


